
Seit dem 26. März 2009 gilt die UN-Behin-
dertenrechtskonvention (UN-BRK) in
Deutschland und zwar als völkerrechtlicher
Vertrag mit dem Rang eines Bundesgeset-
zes. Seitdem gibt es eine intensive Diskus-
sion zur Frage der Umsetzung auf den ver-
schiedensten Feldern. Für das Betreuungs-
recht ist insbesondere der Artikel 12 der
Konvention interessant. Dabei wird disku-
tiert, ob einerseits das Betreuungsrecht mit
der Konvention im Einklang steht und an-
dererseits, ob dieser Artikel weitere staatli-
che »Maßnahmen« zur Unterstützung be-
hinderter Menschen notwendig macht,
ohne dass es – anders als im Betreuungs-
recht – einer gesetzlichen Vertretung be-
darf.

In dieser sehr vielschichtigen Diskussion
werden allerdings einige Tatsachen ver-
kannt. Zunächst: Die UN-Behindertenrechts-
konvention will ein neues Paradigma eröff-
nen: Keine verdrängende Stellvertretung
mehr für behinderte Menschen! Und des
Weiteren als Grundsatz der Unterstützung:
Assistenz vor Stellvertretung. Damit werden
alle Vertragsstaaten aufgefordert, ihr Vor-
mundschaftsrecht für Erwachsene zu än-
dern, da fast überall die gesetzlich angeord-

nete Stellvertretung die Handlungsfähigkeit
der Betroffenen verdrängt. In Deutschland
war es bis 1992 ebenso, seit 1992 ist das nicht
mehr der Fall. Beim deutschen Betreuungs-
recht wird in den Diskussionen oft nicht ge-
sehen, dass die Bestellung eines rechtlichen
Betreuers die Handlungsfähigkeit (also z.B.
Geschäftsfähigkeit als Unterfall) des Betrof-
fenen nicht berührt. Er kann neben und
auch gegen seinen Betreuer durchaus wirk-
sam handeln. Ferner wird leicht übersehen,
dass auch der rechtliche Betreuer vorrangig
unterstützen und erst im Bedarfsfall das
Mittel der gesetzlichen Vertretung nutzen
soll. Ein anderer Verständnisirrtum betrifft
die Konventionsrichtung. Behinderte sollen
mit Nichtbehinderten gleichbehandelt und
nicht allein wegen ihrer Behinderung
Rechts nachteile erleiden müssen und damit
diskriminiert werden. Es geht also darum,
»gleichberechtigt mit anderen« die »Rechts-
und Handlungsfähigkeit« genießen zu kön-
nen. Wenn diese »anderen« z.B. erst ab ei-
nem bestimmten Alter diesen Genuss er-
halten, soll das bei den behinderten Men-
schen nicht anders sein. Und wenn diese
»anderen« wegen einer Erkrankung des Ge-
hirns ihre Handlungsfähigkeit verlieren und

damit bestimmte Rechtsfolgen einherge-
hen, gilt dies ebenso für behinderte Men-
schen.

Modelle unterstützter 
Entscheidungsfindung

Weitgehende Einigkeit besteht aber inzwi-
schen für die Forderung, dass ein Modell
unterstützender Entscheidungsfindung
ohne oder mit sehr eingeschränkter gewill-
kürter Vertretungsmacht in Deutschland
eingeführt werden muss. Die UN-BRK sieht
in Art. 12 Absatz 3, dass behinderte Men-
schen im Einzelfall für die »Ausübung« ih-
rer Handlungsfähigkeit Unterstützung be-
nötigen. Zu denken ist naheliegend an Men-
schen, die zwar entscheidungsfähig sind,
aber durch Kommunikationsstörungen und
Barrieren (Hindernisse von außen) gehin-
dert sind, ihre Entscheidungen für die eige -
ne Lebensgestaltung um- und durchzuset-
zen. Sie mögen auch aus unterschiedlichen
Gründen trotz vorhandener Entscheidungs-
fähigkeit gehindert sein, eine Vorsorgevoll-
macht zu errichten. Die Konvention kennt
an dieser Stelle allerdings keine abgestufte
Handlungs- oder Entscheidungsfähigkeit
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Assistenz vor Stellvertretung
Seit Ratifizierung der UN-BRK wird diskutiert, wie Menschen mit Behinderungen 
ohne gesetzliche Vertretung unterstützt werden können  Von Uwe Harm

Ein Beispiel: Unterstützung statt stellvertretende Entscheidung bei Vermögensfragen
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etwa wie im deutschen Recht, wo unterhalb
der Geschäftsfähigkeit noch in Teilberei-
chen durchaus rechtsverbindliche Erklärun-
gen mit dem sog. »natürlichen Willen«
möglich sind. Überwiegend wird aber an-
genommen, dass die UN-BRK an dieser
Stelle auch die Fälle fehlender Handlungs-
fähigkeit geregelt hat, wenn deren Feststel-
lung und Rechtsfolgen besonders gerecht-
fertigt werden können. Spätestens dann be-
wegen wir uns konventionskonform im
deutschen Betreuungsrecht.

Die Diskussion um die einer rechtlichen
Betreuung vorgelagerten Assistenz- oder
Unterstützungsmodelle ist im Rahmen des
sog. »Kasseler Forums«, einem Verbände-
treffen unter dem Dach und der Moderation
des Betreuungsgerichtstages, zu einem vor-
läufigen einvernehmlichen Ergebnis in einer
vorbereitenden Arbeitsgruppe gekommen
(vgl. PSU 3/2013). Die Eckpunkte harren aber
noch einer offiziellen Bestätigung in größe-
rer Runde. Sie sollen nachstehend kurz skiz-
ziert werden.

Das Unterstützungssystem hat noch kei-
nen »Namen«. Offen bleibt, ob es eine
»rechtliche« oder weniger rechtliche »Assis-
tenz« oder eine Art »Beistandschaft« (ähn-
lich dem neuen Schweizer Modell) werden
soll. Kern der Aufgabe eines solchen Unter-
stützungssystems sind die Hilfestellung zur
eigenen Entscheidung und die Vermittlung
der Umsetzung nach außen. Nur ausnahms-
weise – und damit nachrangig zu anderen
Methoden der Unterstützung – soll eine zeit-
lich und inhaltlich durch einen klar definier-
ten Auftrag beschränkte Bevollmächtigung
möglich sein. Damit wird aber auch ausge-

sagt, dass die betroffenen Menschen ent-
scheidungsfähig (= geschäftsfähig) sein
müssen. Eine »Grauzone« für Zweifelsfälle
oder für Menschen, die nur noch den sog.
lediglich natürlichen Willen bilden können,
wollen die Verbände dabei nicht betreten.

Rahmenbedingungen und 
Missbrauchssicherungen

Die Unterstützer müssen von einer staatli-
chen Stelle zugelassen werden und dafür
eine noch zu definierende Fachlichkeit und
Zuverlässigkeit nachweisen. Der Berufsver-
band der Berufsbetreuer (BdB) bietet hier
sein Modell der »geeigneten Stellen« in Form
von Bürogemeinschaften besonders befä-
higter Personen an.

Die Unterstützungsleistung soll im Sozi-
alrecht als Anspruch normiert werden. Für
Personen, die sich dieser Hilfe bedienen wol-
len, ist ein entsprechender Unterstützungs-
bedarf festzustellen und mit dem Kosten-
träger hinsichtlich Umfang und Vergütung
zu verhandeln. Als Kostenträger ist hier eine
Landesbehörde gewünscht. Die Betreuungs-
behörde wäre nach dem neuen Gesetz zur
Stärkung der Funktion der Betreuungsbe-
hörde auch verpflichtet, nachsuchenden Per-
sonen diese Unterstützungshilfe zu vermit-
teln oder im anderen Falle die rechtliche Be-
treuung beim Gericht anzuregen.

Die UN-BRK verlangt in Artikel 12 Absatz
4 dann für »Maßnahmen« zur Unterstüt-
zung mehrere Sicherungen, um Missbrauch
und Interessenkollisionen zu verhindern
und die Selbstbestimmung der betroffenen
Menschen sicherzustellen. So werden z.B.

regelmäßig Kontrollen durch eine »unab-
hängige Behörde« oder gerichtliche Stelle
gefordert. Die Verbände schlagen hier Set-
tings vor, die sich an das System der Hilfe-
planverfahren anlehnen sollen. Dabei soll
jährlich geprüft werden, ob die betroffene
Person zufrieden ist oder Änderungen
möchte, ob das Unterstützungssystem stets
im Sinne des Betroffenen agiert hat oder ob
es Probleme gibt, die nun gelöst werden
müssten. Diese Kontrollen sollen wiederum
durch Landesbehörden erfolgen, die zumin-
dest in der zuständigen Abteilung mit Wei-
sungsfreiheit ausgestattet sein müssen. Ob
damit die Forderung nach einer »unabhän-
gigen Behörde« erfüllt ist, wird noch weiter
diskutiert werden müssen. Hierbei ist zu be-
achten, dass die Konvention auch für die Si-
cherungen selbst Verhältnismäßigkeit for-
dert, sodass Umfang und Intensität von
Kontrollen flexibel ausgestaltet sein können
und müssen.

Beim Verbändetreffen am 13.3.2014 in Kas-
sel wurde dann allerdings zu dem entwi-
ckelten Papier kein Einvernehmen erzielt.
Auch der  Betreuungsgerichtstag konnte
nicht zustimmen, wird aber seinerseits in-
terdisziplinär untersuchen, wie die Forde-
rungen der UN-BRK im deutschen Recht
umsetzbar sind. Auf dem bundesweiten Be-
treuungsgerichtstag vom 20. – 22. November
2014 in Erkner wird dieses Thema diskutiert
werden. Wie sich dann das Bundesjustizmi-
nisterium dazu stellt, wird mit Spannung
erwartet. �

Uwe Harm, Diplom-Rechtspfleger beim Amtsgericht
Bad Segeberg, ist Vorstandsmitglied des Betreuungs-
gerichtstages e.V.
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Modellprojekte schaffen 
Erfahrung

Die Finanzierung der die Justizkassen ent-
lastenden Unterstützungsleistungen sollte
nach den Vorstellungen verschiedener Ex-
perten sozialrechtlich geregelt werden. Das
könnte allerdings zunächst Abgrenzungs-
probleme gegenüber den derzeit vor allem
über die Eingliederungshilfe finanzierten
gemeindepsychiatrischen Versorgungsleis-
tungen mit sich bringen. So fordert denn
Peter Winterstein, der Vorsitzende des Be-
treuungsgerichtstags, zunächst in Modell-
projekten nach geeigneten Lösungen zu su-
chen. Ein Vorbild könnte hier das von der
Stadt Emden zunächst auf ein Jahr be-

grenzte Projekt »Betreuung als Sozialleis-
tung« sein. In Zusammenarbeit mit der Em-
der Bürogemeinschaft der Berufsbetreuer
finanziert die Stadt die in Artikel 12 UN-BRK
vorgesehene Unterstützungsleistungen für
Menschen mit Behinderung, wenn diese
nicht in der Lage sind, ihre persönlichen An-
gelegenheiten selbst zu regeln, aber ein be-
treuungsgerichtlicher Beschluss nicht er-
forderlich ist. Die Stadt rechnet mit 20 Fäl-
len bis Ende 2014.

Karin Böke-Aden, psychiatrische Fach-
krankenschwester und Leiterin des Betreu-
ungsbüros, berichtet über ihre ersten Erfah-
rungen mit dem Projekt: »Die Zusammen-
arbeit mit den Versorgungsdiensten klappt
gut. Ich habe in letzter Zeit viel Positives ge-
hört und ich kann mir gut vorstellen, dass
das Projekt erfolgreich werden kann. So

hatte ich in der vergangenen Woche Kontakt
mit einer Bank, der AOK, dem Sozialdienst,
der ARGE und dem Grundsicherungsamt.
Alle waren von unserer Unterstützung an-
genehm überrascht.

Zur Zielgruppe während der Projektlauf-
zeit zählen Leistungsberechtigte nach dem
SGB XII und dem SGB II, die einen Unter-
stützungsbedarf in den Bereichen Vermö-
genssorge, Gesundheitssorge, Behördenan-
gelegenheiten, Wohnraumversorgung oder
ambulante oder stationäre Versorgung ha-
ben und bei denen keine medizinische Di-
agnose vorliegt. Da das Ganze noch in den
Kinderschuhen steckt, sind wir natürlich in
einem Prozess, in dem immer wieder Ver-
änderungen vorgenommen werden müs-
sen.« �
Wolf Crefeld, Düsseldorf


